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KRANKENVERSICHERUNG 

Krankenkassenschulden gehören zu den dringlichen Schulden. Die Krankenkassen sind hartnäckige Gläubi-
ger. Verheiratete, welche zusammenleben, haften solidarisch für die Schulden bei der Krankenkasse. Das 
Bundesrecht sieht seit dem 1. Januar 2012 keine Leistungssperre mehr vor, das kantonale Recht kann aber 
schwarze Listen mit Versicherten vorsehen, "welche trotz Betreibung ihrer Prämienpflicht nicht nachkom-
men"; diese sollen nur Notfallbehandlungen bekommen1

Im Folgenden geht es nur um Schulden aus der obligatorischen Krankenversicherung. Diese wird vom Bun-
desgesetz über die Krankenversicherung und den darauf beruhenden Verordnungen geregelt (die Zusatz-
versicherungen unterstehen dem Privatversicherungsrecht). 

.  

ZAHLUNGSVERZUG FESSELT VERSICHERER UND VERSICHERTE PERSON ANEINANDER 

Der Versicherer und die versicherte Person kommen nicht voneinander los, solange die Schulden bestehen. Sie 
kann die Versicherung erst dann wieder wechseln, wenn sie die ausstehenden Prämien, Kostenbeteiligungen, 
Verzugszinsen und Betreibungskosten vollständig bezahlt hat.2

WENN DIE VERSICHERTEN DIE RECHNUNGEN DER KASSE NICHT BEZAHLEN 

 

Nach der Bundesgerichtspraxis kann die Krankenkasse dem Versicherten, der seine Rechnungen nicht pünktlich 
bezahlt, folgende Posten in Rechnung stellen:  

- Die ausstehenden Prämien  
- 5 % Verzugszins auf den Prämienausständen. Seitdem am 1. Januar 2003 das Bundesgesetz über den All-

gemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts in Kraft getreten ist, müssen Prämienausstände mit fünf Pro-
zent pro Jahr verzinst werden. Auf den übrigen Posten läuft kein Verzugszins (Art. 105a KVV; Bundesge-
richtsentscheide vom 12.01.2006 und vom 01.03.2006) 

- Die ausstehenden Kostenbeteiligungen  
- Die Betreibungskosten  
- Bearbeitungsgebühren, sofern sie angemessen sind und die Krankenkasse diese in ihren Statuten oder in 

ihren Bestimmungen über die Rechte und Pflichten der Versicherten vorsieht (>> Art.105b Abs. 3 KVV). 

Tipp: Wenden Sie sich an eine Beratungsstelle oder an den Sozialdienst an Ihrem Wohnort, wenn sie die 
Ausstände nicht aus eigenen Mitteln begleichen können.  

WIE AUSSTEHENDE PRÄMIEN UND KOSTENBETEILIGUNGEN EINGETRIEBEN WERDEN 

Erster Schritt:  Mindestens eine schriftliche Mahnung:  
Kein Kassenwechsel mehr möglich, solange die ausstehenden Prämien, Kostenbetei-
ligungen, Verzugszinsen und Betreibungskosten nicht bezahlt sind 

                                                                 
1 Welche Kantone schwarze Listen eingeführt haben, kann unter www.schuldeninfo.ch in Erfahrung gebracht werden. 
2 Art. 64a Abs. 6 KVG. 

http://www.schuldenhotline.ch/krankenkasse.php#105a#105a�
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Zweiter Schritt:  Zahlungsaufforderung 
Nachfrist von 30 Tagen 
Hinweis auf die Folgen des Zahlungsverzugs 

Dritter Schritt: Bleiben die Prämien, Kostenbeteiligungen und Verzugszinsen unbezahlt:  
Betreibung 

Vierter Schritt: Falls der Kanton es verlangt: Bekanntgabe der betriebenen SchuldnerInnen an die 
zuständige kantonale Stelle 

Die Kantone können die Versicherten, welche ihre Prämien trotz Be-
treibung nicht bezahlen, auf einer schwarzen Liste erfassen, welche 
nur den Leistungserbringern, der Gemeinde und dem Kanton zugäng-
lich ist. 

Wenn der Kanton Meldung erstattet, schiebt die Kasse die die Über-
nahme der Kosten ausser für Notfallbehandlungen auf. 

Sie informiert die zuständige kantonale Stelle. 

Sie informiert die zuständige kantonale Stelle über die vollständige 
Bezahlung der Ausstände und die Aufhebung des Leistungsaufschubs. 

Fünfter Schritt: Beseitigung des Rechtsvorschlags in Eigenregie 

Sechster Schritt: Fortsetzungsbegehren beim Betreibungsamt 
Pfändung; Verwertung; Verteilung; Ausstellung des Verlustscheins (oder eines 
"gleichwertigen Rechtstitels") 

Siebter Schritt: Bekanntgabe der Versicherten  und des Gesamtbetrags der für den berücksichtigten 
Zeitraum bis zur Ausstellung des Verlustscheins (oder des "gleichwertigen Rechtsti-
tels") geschuldeten Prämien, Kostenbeteiligungen und Verzugszinsen pro Schuldne-
rIn 

Achter Schritt: Gesuch an die vom Kanton bezeichnete Revisionsstelle, die Daten zu bestätigen 

Neunter Schritt: Übermittlung der Bestätigung an den Kanton 

Zehnter Schritt: Der Kanton bezahlt 85 % der gemeldeten Forderungen (87% falls er die Prämienver-
billigungen den Versicherten ausbezahlt) 

Elfter Schritt: Weiter laufendes Inkasso (der Verlustschein bleibt bei der Krankenkasse) 

Zwölfter Schritt: Auszahlung von 50 % des von der versicherten Person erhaltenen Betrages an den 
Kanton 

Übergangsregelung: Sofern der Kanton die Prämien und Kostenbeteiligungen übernimmt, die zur Ausstel-
lung des Verlustscheins geführt haben, und die Verzugszinsen und Betreibungskosten 
bezahlt, welche bis zum Inkrafttreten der neuen Bestimmungen geschuldet sind, ver-
gütet die Kasse die Leistungen dem Versicherten, dem Leistungserbringer oder dem 
Kanton. 

 Übernimmt der Kanton die Prämien und Kostenbeteiligungen  nicht, bleibt der Leis-
tungsaufschub für altrechtliche Leistungen bestehen.  

 Bezahlt die versicherte Person die Prämien, Kostenbeteiligungen, Verzugszinse und 
Betreibungskosten vollumfänglich, werden die Leistungen erstattet. 
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DIE NEUEN BESTIMMUNGEN ÜBER DEN ZAHLUNGSVERZUG IM BUNDESGESETZ ÜBER DIE 
KRANKENVERSICHERUNG 

3a. Abschnitt: Nichtbezahlung von Prämien und Kostenbeteiligungen  

Art. 64a 
1 Bezahlt die versicherte Person fällige Prämien oder Kostenbeteiligungen nicht, 
so hat der Versicherer ihr, nach mindestens einer schriftlichen Mahnung, eine 
Zahlungsaufforderung zuzustellen, ihr eine Nachfrist von dreissig Tagen einzu-
räumen und sie auf die Folgen des Zahlungsverzuges (Abs. 2) hinzuweisen. 
2 Bezahlt die versicherte Person trotz Zahlungsaufforderung die Prämien, Kos-
tenbeteiligungen und Verzugszinse nicht innert der gesetzten Frist, so muss der 
Versicherer die Betreibung anheben. Der Kanton kann verlangen, dass der Versi-
cherer der zuständigen kantonalen Behörde die Schuldnerinnen und Schuldner, 
die betrieben werden, bekannt gibt. 
3 Der Versicherer gibt der zuständigen kantonalen Behörde die betroffenen Ver-
sicherten sowie, pro Schuldner und Schuldnerin, den Gesamtbetrag der Forde-
rungen aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (ausstehende Prä-
mien und Kostenbeteiligungen sowie Verzugszinse und Betreibungskosten) be-
kannt, die während des berücksichtigten Zeitraumes zur Ausstellung eines Ver-
lustscheines oder eines gleichwertigen Rechtstitels geführt haben. Er ersucht die 
vom Kanton bezeichnete Revisionsstelle, die Richtigkeit der Daten, die er dem 
Kanton bekannt gegeben hat, zu bestätigen und übermittelt die Bestätigung 
dem Kanton. 
4 Der Kanton übernimmt 85 Prozent der Forderungen, die Gegenstand der Be-
kanntgabe nach Absatz 3 waren. 
5 Der Versicherer bewahrt die Verlustscheine und die gleichwertigen Rechtstitel 
bis zur vollständigen Bezahlung der ausstehenden Forderungen auf. Sobald die 
versicherte Person ihre Schuld vollständig oder teilweise gegenüber dem Versi-
cherer beglichen hat, erstattet dieser 50 Prozent des von der versicherten Per-
son erhaltenen Betrages an den Kanton zurück. 
6 In Abweichung von Artikel 7 kann die säumige versicherte Person den Versi-
cherer nicht wechseln, solange sie die ausstehenden Prämien und Kostenbeteili-
gungen sowie die Verzugszinse und Betreibungskosten nicht vollständig bezahlt 
hat. Artikel 7 Absätze 3 und 4 bleibt vorbehalten. 
7 Die Kantone können versicherte Personen, die ihrer Prämienpflicht trotz 
Betreibung nicht nachkommen, auf einer Liste erfassen, welche nur den Leis-
tungserbringern, der Gemeinde und dem Kanton zugänglich ist. Die Versicherer 
schieben für diese Versicherten auf Meldung des Kantons die Übernahme der 
Kosten für Leistungen mit Ausnahme der Notfallbehandlungen auf und erstatten 
der zuständigen kantonalen Behörde Meldung über den Leistungsaufschub und 
dessen Aufhebung nach Begleichung der ausstehenden Forderungen. 
8 Der Bundesrat legt die Aufgaben der Revisionsstelle fest und bezeichnet die ei-
nem Verlustschein gleichzusetzenden Rechtstitel. Er regelt die Einzelheiten des 
Mahn- und Betreibungsverfahrens, der Datenbekanntgabe der Versicherer an 
die Kantone sowie der Zahlungen der Kantone an die Versicherer. 
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9 Der Bundesrat erlässt Bestimmungen über die Nichtbezahlung von Prämien 
und Kostenbeteiligungen der versicherungspflichtigen Personen, die in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft, in Island oder in Norwegen woh-
nen. 

 
Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 19. März 2010 
1 Der Versicherer vergütet die Leistungen an die versicherte Person (tiers ga-
rant), an den Leistungserbringer (tiers payant) oder an den Kanton, wenn der 
Kanton folgende Kosten übernimmt: 

a. die ausstehenden, zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Änderung fälligen 
Prämien und Kostenbeteiligungen, die zur Ausstellung eines Verlustscheins 
oder eines gleichwertigen Rechtstitels geführt haben; und 

b. die bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Änderung angefallenen Ver-
zugszinse und Betreibungskosten. 

2 Wenn der Kanton die ausstehenden, zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 
Änderung fälligen Prämien und Kostenbeteiligungen, die zur Ausstellung eines 
Verlustscheins oder eines gleichwertigen Rechtstitels geführt haben, nicht über-
nimmt, bleiben die Aufschübe der Kostenübernahme für die Leistungen, die ge-
stützt auf bisheriges Recht verfügt wurden, bestehen und die bis zum Inkrafttre-
ten dieser Änderung erbrachten Leistungen werden nicht zurückerstattet. So-
bald die versicherte Person die ausstehenden Prämien und Kostenbeteiligungen 
sowie die Verzugszinse und Betreibungskosten vollständig bezahlt hat, über-
nimmt der Versicherer die Kosten der erbrachten Leistungen. 
3 Die Kantone führen innerhalb von zwei Jahren ab Inkrafttreten dieser Ände-
rung das System der Prämienverbilligung nach Artikel 65 Absatz 1 ein. Solange 
die Prämienverbilligung direkt an die versicherte Person ausgerichtet wird, 
übernimmt der Kanton anstatt 85 Prozent 87 Prozent der Forderungen nach Ar-
tikel 64a Absatz 4. 

 

PRIVILEGIEN FÜR DIE KRANKENKASSE IM BETREIBUNGSRECHT 

Die Prämien- und Kostenbeteiligungsforderungen der sozialen Krankenversicherung sind gemäss Art. 219 
SchKG in der zweiten Klasse privilegiert. Das heisst, dass die Krankenkassen Anspruch darauf haben, zu hundert 
Prozent befriedigt zu werden, bevor die gewöhnlichen Gläubiger zum Zug kommen (welche in der 3. Klasse 
sind). Das Privileg gilt nur für die ausstehenden Prämien und Kostenbeteiligungen (inklusive die Betreibungs-
kosten), nicht aber für die Mahngebühren und Umtriebsspesen (BGE 127 III 470). 

WECHSEL DER KRANKENKASSE  

Grundsatz: 3 Monate Kündigungsfrist per 1. Juli und 1. Januar. Sobald die Probleme mit den Prämienausstän-
den gelöst sind, kann der Wechsel zu einer billigeren Kasse ins Auge gefasst werden. Er kann für die Zukunft das 
Budget erheblich entlasten. Die Versicherten können per 1. Januar und 1. Juli die Kasse wechseln. Die Kündi-
gungserklärung muss spätestens am 30. September, beziehungsweise am 31. März bei der Kasse eingetroffen 
sein.  

http://www.schuldenhotline.ch/bge127III470.php�


 

27.12.11  5 l 5 

Nach der Mitteilung einer neuen Prämie: 1 Monat Kündigungsfrist auf den Zeitpunkt, in dem die neue Prä-
mie in Kraft tritt. Die Versicherten haben jedesmal das Recht auf Kassenwechsel, wenn ihnen eine neue Prämie 
mitgeteilt worden ist. Es gilt eine Kündigungsfrist von einem Monat auf den Zeitpunkt, ab dem die neue Prämie 
gilt. Dabei spielt es keine Rolle, ob die neue Prämie höher, tiefer oder gleich hoch ist (BGE 132 V 166).  

Es droht kein versicherungsloser Zustand. Die alte Kasse kann die Versicherten erst dann aus der Versicherung 
entlassen, wenn die neue Kasse ihr mitgeteilt hat, dass sie nun bei ihr versichert ist. Die neue Versicherung 
muss sich mit der Mitteilung beeilen. Das Bundesgericht hat entschieden, dass sie die Meldung noch im alten 
Jahr machen muss, wenn die Anmeldung der Person, welche die Kasse wechselt, am 28. Dezember bei ihr ein-
trifft (siehe BGE 129 V 394). 

Tipp: Das Bundesamt für Gesundheit hat einen neutralen Prämienrechner ins Internet gestellt. Seine Ad-
resse: www.priminfo.ch. 

EHELEUTE HAFTEN SOLIDARISCH FÜR SCHULDEN BEI DER KRANKENKASSE 

Das Bundesgericht hat im Entscheid 129 V 90 entschieden, dass die Schulden bei der Krankenkasse zu den lau-
fenden Bedürfnissen der Familie gehören, bei denen die Eheleute, welche einen gemeinsamen Haushalt füh-
ren, von Gesetzes wegen solidarisch füreinander haften. Das heisst: Wenn der eine Ehegatte Schulden bei der 
Krankenkasse hat, kann sie nach ihrer Wahl den Schuldner oder seine Gattin belangen – oder beide gleichzeitig, 
und zwar je für den vollen Betrag (wobei unter dem Strich natürlich nur 100 Prozent der Forderung heraus-
schauen dürfen). 

http://www.polyreg.ch/d/informationen/bgeleitentscheide/Band_132_2006/BGE_132_V_166.html�
http://www.polyreg.ch/bgeleitentscheide/Band_129_2003/BGE_129_V_394.html�
http://www.priminfo.ch/�
http://www.polyreg.ch/bgeleitentscheide/Band_129_2003/BGE_129_V_90.html�
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